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2 .  G E M E I N D E V E R S A M M L U N G  
 

Donnerstag, 1. Dezember 2016, 20:00 Uhr 
 

in der Mehrzweckhalle Löhrenacker 
 
 
 
 
Vorsitz: Marianne Hollinger, Gemeindepräsidentin 
 
 
Protokoll: Sandra Tessarini, Leiterin a. I. Zentrale Dienste 
 
 
Anwesend: Es sind ca. 120 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anwesend 
 
 
Entschuldigt:  Géraldine Häring (GK), Jürg Schütz (GK), Christian Helfen-

stein (GK), Oliver Wyss (GK) 
 
 
 

Traktanden 

 

1 Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 21.06.2016 
 
Traktandum 1 

2 Budget 2017 / Besprechung und Beschlussfassung über das Budget 2017 mit 
Festlegung der Steuersätze und der Feuerwehrersatzabgabe 
 
Traktandum 2 

3 Revision Polizeireglement / Besprechung und Beschlussfassung über die To-
talrevision des Polizeireglements vom 11.10.1993 (neu: Reglement über die 
öffentliche Ruhe und Ordnung) 
 
Traktandum 3 

4 QP Spitzenrain / Besprechung und Beschlussfassung über den Quartierplan 
Spitzenrain bestehend aus: 
a) Quartierplan 
b) Quartierplanreglement 
c) Kompetenzerteilung an den Gemeinderat zum Abschluss der notwendigen 
Verträge 
 
Traktandum 4 

5 Feuerwehr-Zweckverband Klus / Besprechung und Beschlussfassung über 
den Beitritt der Gemeinde Grellingen zum Feuerwehr-Zweckverband Klus be-
stehend aus  
a) Beitritt Gemeinde Grellingen  
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b) Statuten des Feuerwehr-Zweckverbandes Klus vom 16.08.2016  
c) Reglement über die Feuerwehrersatzabgabe Aesch 
 
Traktandum 5 

6 Projekt Schwingfest im Jahr 2022 
 
Traktandum 6 

7 Verschiedenes und Fragestunde 
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Die Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger begrüsst die anwesenden Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger, die Gäste und die Presse im Namen der Gemeinderatskollegin-
nen und -kollegen zur 2. Gemeindeversammlung des Jahres 2016. 
 
Die nicht stimmberechtigten Personen werden aufgefordert, sich auf die speziellen Plätze 
für Gäste in der linken Hallenhälfte zu setzen. Marianne Hollinger begrüsst zusätzlich die 
Vertretung der Presse. 
 
Zur Vereinfachung der Protokollierung werde die Versammlung auf Tonband aufgezeich-
net. Es melden sich keine Gegenstimmen. 
 
Die Gemeindeversammlung wird offiziell eröffnet. 
 

Wahl der Stimmenzähler 

Marianne Hollinger schlägt als Stimmenzähler für die Versammlung nachfolgende Mit-
glieder des Wahlbüros vor: 

- Iris Allemann 

- Nathan Diaz 

- Alexandra Fanti 

- Melanie Oestreicher  
 
 
Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht. 
 

Abstimmung 

://:  Die folgenden Personen vom Wahlbüro werden einstimmig als Stimmenzäh-
ler gewählt: 

- Iris Allemann 

- Nathan Diaz 

- Alexandra Fanti 

- Melanie Oestreicher 
 
 

Geschäftsverzeichnis 

Marianne Hollinger stellt fest, dass die Einladung der Mehrheit der Einwohnerinnen und 
Einwohner rechtzeitig zugestellt wurden. Von einigen Einwohnerinnen und Einwohnern 
seien jedoch Anrufe und Email eingegangen, dass sie diese nicht erhalten hätten. Die 
Post CH AG habe Recherchen angestellt und herausgefunden, dass eine Zustellerin / 
ein Zusteller die Unterlagen in wenigen Strassen bei „Stopp-Werbung“-Klebern nicht zu-
gestellt habe. Die Unterlagen seien den Betroffenen nachträglich zugestellt worden. Dies 
sei jedoch nicht mehr 10 Tage vor der Gemeindeversammlung möglich gewesen. Der 
Gemeinderat habe die Rechtslage mit der Landeskanzlei abgeklärt. Die Landeskanzlei 
habe informiert, dass die Gemeinde ihre Pflicht und Verantwortung wahrgenommen 
habe, da sie die Zustellung der Unterlagen fristgerecht in Auftrag gegeben habe. Fehler 
bei Dritten könnten passieren, was jedoch nicht zulasten der Gemeinde sei und diese 
nicht dafür verantwortlich gemacht werden könne. Marianne Hollinger stellt die Traktan-
denliste zur Diskussion. Es erfolgt kein Wortbegehren. Die Versammlung kann wie vor-
gesehen durchgeführt werden. 
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26.02 
 

 

Gemeindeversammlung / Durchführung, Anlass 
 

 

 Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 
21.06.2016 
 
Traktandum 1 
 

 

 
Matthias Gysin, Verwaltungsleiter, verliest die Beschlüsse des Protokolls der Gemein-
deversammlung 21.06.2016. 
 
 
Wortmeldungen 
 
Peter Augsburger erkundigt sich, weshalb die von ihm gestellten Anträge zum Verwal-
tungs- und Organisationsreglement an der Juni-Gemeindeversammlung nicht unter den 
Beschlüssen im Wochenblatt publiziert worden seien. Es sollten in Zukunft alle Be-
schlüsse publiziert werden. 
Marianne Hollinger nimmt den Wunsch entgegen. 
 
 

Abstimmung 

://: Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 21.06.2016 wird einstimmig 
genehmigt. 
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20.08 
 

 

Jahresbudgets der Einwohnergemeinde 
 

 

 Budget 2017 / Besprechung und Beschlussfassung über das 
Budget 2017 mit Festlegung der Steuersätze und der Feuer-
wehrersatzabgabe 
 
Traktandum 2 
 

 

 
Andreas Spindler freut sich, im Namen des Gemeinderates das Budget 2017 präsen-
tieren zu dürfen. Es sei ein schwieriges Budget, da neue Kosten auf die Gemeinde zukä-
men. Weiter sei die Gemeinde Aesch seit 2016 im Finanzausgleich eine Gebergemeinde, 
worauf man auch stolz sein könne. Ein Minus von CHF 100‘000 sei bei einem Budget 
von CHF 44 Mio. angesichts des Eigenkapitals verkraftbar. 
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Andreas Spindler legt die Abweichungen im Vergleich zum Budget 2016 und der Rech-
nung 2015 dar. 

 
 
In der Allgemeinen Verwaltung sei insbesondere die vom Gemeinderat vorübergehende 
Erhöhung der Stellenprozente zu erwähnen. Diese sei gewährt worden, um die raumpla-
nerischen Projekte voranzutreiben. Weiter stiegen der Sach- und Betriebsaufwand sowie 
die Abschreibungskosten. Hinzu kämen höhere Software- und Lizenzkosten sowie mehr 
Unterhaltsarbeiten an Verwaltungsgebäuden. 
 
Im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit seien die Kosten aufgrund des Beitritts 
der Gemeinde Grellingen zum Feuerwehr-Zweckverband Klus tiefer als im Budget 2016 
sowie der Rechnung 2015.  
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Die Funktion Kultur, Sport, Freizeit, Kirche verzeichne tiefere Einnahmen, wegen Miet-
ausfällen des Kantons, der sich nicht mehr in der Mehrzweckhalle und im Hallenbad ein-
miete. 
 

 
 
Die Kosten im Gesundheitsbereich basierten auf den Daten von externen Partnern wie 
dem Alterszentrum Im Brüel oder der Spitex. Insbesondere im Bereich der Pflege zu 
Hause seien steigende Kosten zu verzeichnen. Dies unter anderem auch, da nun auch 
private Institutionen mitfinanziert würden. 
 
Im Bereich Soziale Sicherheit trage neu die Gemeinde für Ergänzungsleistung der AHV 
und der Kanton jene für die Ergänzungsleistung der Invalidenversicherung. Diese Tren-
nung der Finanzierung hätte kostenneutral erfolgen sollen. Die Kosten der Ergänzungs-
leistung der AHV würden jedoch stärker ansteigen als jene der IV. 
 
Für den Umweltschutz fielen leicht höhere Kosten an, da die Gemeinde die Neophyten-
bekämpfung neu selbst finanziere. 
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Für die Bildung fielen wegen HarmoS höhere Kosten an. Hinzu käme eine vom Gemein-
derat genehmigte IT-Stelle von 60 %. Diese sei notwendig, da für den Unterricht immer 
mehr iPads und PC’s eingesetzt würden. Weiter steige die Nachfrage nach schulergän-
zender Betreuung nach wie vor an. 
 
 

 
 
Die Beiträge seien vom Kanton vorgegeben. 
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Der horizontale Finanzausgleich beruhe auf der Steuerkraft einer einzelnen Gemeinde.  
Der Ausgleichsfonds basiere auf dem Gedanken eines Solidaritätsbeitrages aller Ge-
meinden. Pro Einwohnerin / Einwohner sei ein definierter Betrag einzubezahlen. Der Be-
trag pro Einwohnerin / Einwohner dürfe CHF 30.00 nicht überschreiten. Aus diesem 
Fonds würden die Zusatz- und Einzelbeiträge geleistet. 
 
 

 
 
Gegenüber dem Budget 2016 und der Rechnung 2015 sei eine erfreuliche Zunahme der 
Steuereinnahmen zu verzeichnen. Der Gemeinderat hoffe, dass dies so bleibe.  
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Andreas Spindler legt die detaillierten Zahlen der Investitionen dar. 
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Die Zunahme der Schulden sei auf die Ausfinanzierung der Pensionskasse zurückzufüh-
ren. Diese betrage rund CHF 9 Mio in zwei Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten. 
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Der hohe Fondsbestand im Bereich Abfall werde nun über die Senkung der Abfallgebüh-
ren abgebaut. Die günstigeren Gebührenmarken seien ab Januar 2017 bei den bekann-
ten Verkaufsstellen erhältlich. 
 
 

 
 
Andreas Spindler bedankt sich für die Aufmerksamkeit und bittet im Namen des Gemein-
derats, dass die Gemeindeversammlung das vorgelegte Budget annehmen solle. 
 
Marianne Hollinger bedankt sich bei Andreas Spindler und übergibt das Wort an Erich 
Wyss. 
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Empfehlung der Gemeindekommission 

Erich Wyss, Präsident der Gemeindekommission, erklärt, dass der Gemeinderat die 
Budget-Zahlen ausführlich dargelegt und plausibilisiert habe. Die Gemeindekommission 
sei insbesondere bei Bussenhöhe kritisch gewesen. Wie die Gemeindekommission er-
fahren habe, basiere diese auf Erfahrungswerten.  
 
Die Gemeindekommission habe in ihrer Sitzung nach eingehender Diskussion dem vom 
Gemeinderat vorgelegten Budget mit 11 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthal-
tung zugestimmt. Einen einzigen Antrag habe sie, wobei es sich um einen Eventualantrag 
handle. Erich Wyss erläutert den Hintergrund: Es sei möglich, dass der Landrat des Kan-
tons Basel-Landschaft an seinen Beratungen für das Budget 2017 (14.12. und 
15.12.2016) die „Zolli-Pauschale“ von gesamthaft CHF 85'000 für Primarschüler streiche. 
Sollte dies der Fall sein, beantrage die Gemeindekommission, dass die Gemeinde Aesch 
der Primarschule und den Kindergärten CHF 5‘000 zusätzlich und zweckgebunden für 
Zolli-Besuche zur Verfügung stellt. Antrag in GK mit 8 Ja und 5 Nein angenommen. 
 
Andreas Spindler nimmt Stellung zum Antrag der Gemeindekommission. Der Gemein-
derat könne den Antrag nachvollziehen, empfehle jedoch, diesen abzulehnen. Es könne 
nicht sein, dass die Gemeinde dem Kanton bei Budgeteinsparungen zuvor komme und 
diese dem Kanton erleichtere. Der Gemeinderat nehme das Anliegen sehr gerne entge-
gen und würde unterjährig einen Kompetenzkredit sprechen, sollte der Kanton diese 
Sparmassnahme umsetzen. Marianne Hollinger untermauert, dass die Gemeinde kein 
falsches Signal an den Landrat senden solle. Sie bekräftigt, dass der Gemeinderat die 
Kosten mittels Kompetenzkredit übernehmen werde, sollte der Landrat die Sparmass-
nahme treffen. 
 
 
 

Wortmeldungen 

Stephan Hohl, FDP, dankt dem Gemeinderat für die fast ausgeglichene Budgetierung 
und die gute Darstellung des Budgets. Ein Budget sei immer auch eine Zielführung. Das 
Budget 2017 sehe nun CHF 120‘000 Busseneinnahmen vor. Die Busseneinnahmen 
seien seit 2010 stetig gewachsen von CHF 48‘000 auf CHF 136‘000 im 2015. Die Ge-
meindepolizei sei oft zur „zNüni“-Zeit und Mittagszeit im Dorf unterwegs und verteile „Gip-
feli“-Bussen. Die FDP Aesch stelle daher den Antrag die Busseneinnahmen von CHF 
120‘000 auf CHF 60‘000 zu kürzen. 
 
Paul Svoboda argumentiert, dass wenn jemand eine Busse erhalte, diese Person einen 
Verstoss gegen ein Reglement begangen habe. Das Budget orientiere sich am Realitäts-
prinzip und solle keine falschen Zahlen beinhalten. Die Busseneinnahmen seien rückläu-
fig gewesen, da die Gemeindepolizei bis und mit 2014 personell unterbesetzt gewesen 
sei. Im 2015 seien dann wieder zwei Gemeindepolizisten im Einsatz gewesen, weshalb 
die Zahlen von 2015 wieder realistisch seien und sich das Budget daran orientiere. Im 
Vergleich mit anderen Birstaler Gemeinden weise Aesch sehr tiefe Bussen aus. Andere 
Gemeinden würden doppelt bis dreifach so hohe Busseneinnahmen verzeichnen. Tiefere 
Busseneinnahmen würden suggerieren, dass sich die Bürger korrekt verhielten. Paul 
Svoboda bittet die Gemeindeversammlung, den Antrag abzulehnen.  
 
Jan Kirchmayr, SP, stellt die Frage, ob die Gemeinde tatsächlich auf Einnahmen ver-
zichten wolle, die durch Gesetzesverletzungen zustande kämen. 
 
Marianne Hollinger übergibt Matthias Gysin das Wort, der für sie die Zahlen der Bus-
seneinnahme darlegt. Die Einnahmen haben sich wie folgt entwickelt: im 2010 total CHF 
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48‘000, im Jahr 2011 CHF 57’00, im Jahr 2012 CHF 66‘000, im Jahr 2013 CHF 57‘000, 
im 2014 CHF 80‘000, im 2015 CHF 130‘000, und bis im Juni 2016 CHF 66‘000.  
 
Paul Svoboda ergänzt, dass dies auch auf Situation in den Wohnquartieren zurückzu-
führen sei. Parkplätze seien immer knapper und wenn ein Auto neben einem Parkfeld 
abgestellt werde, würde dies rascher gemeldet. 
 
Heidi Häring-Franz, CVP, erkundigt sich nach den Gründen für die Abdichtung der Tief-
garage und nach der Dringlichkeit des Rückbaus der Tankanlagen. 
 
Eveline Sprecher erklärt, dass die Kosten für den Rückbau der Tankanlagen ansteigen 
würden, je länger man zuwarten würde. Die beiden Anlagen stünden ungebraucht seit 
Längerem in einem Raum, der nicht benutzt werden könne. Die Tiefgarage hinter der 
Hauptstrasse 25 habe einen Wasserschaden erlitten. Während der Sanierung sei fest-
gestellt worden, dass auf dem Dach der Tiefgarage statt 50 cm 100cm Erdmaterial auf-
gehäuft worden sei. Die dadurch entstehende Belastung sei viel zu hoch. Es bestehe 
zwar keine akute Einsturzgefahr, aber das Risiko müsse beseitigt werden.  
 
Marianne Hollinger ergänzt, dass der betroffene Raum im Schützenmatt Schulhaus, wo 
aktuell die Tankanlage sei, eine Holzschnitzelheizung eingebaut werden soll. Im Gemein-
dehof würde der entstehende Leerraum als Lager für die Feuerwehr genutzt. 
 
Christine Koch, Präsidentin SP, die SP anerkenne die Bestrebungen, die Gemeinde an 
verschiedenen Orten weiterzuentwickeln. Dies trage auch zu einer besseren Steuersitu-
ation bei. Viele Kosten seien nicht durch die Gemeinde beeinflussbar. Die SP heisse das 
Budget gut. Es habe sich lediglich die Frage ergeben, wann im Wyschluuch die verspro-
chene Sanierung stattfinde. Aktuell sei dies nicht Wunschort für die Durchführung eines 
Mittagstisches. 
 
Eveline Sprecher erklärt, dass der Wyschluuch bei der Sanierung des Schulraums inte-
griert sei. Die Arbeiten seien jedoch noch nicht durchgeführt worden. Der Raum werde 
jedoch freundlicher und geeigneter gestaltet werden.  
 
 
Abstimmung 
Die Gemeindeversammlung stimmt über den Eventualantrag „Zolli Pauschale“ der Ge-
meindekommission ab. 
 
://: Der Eventualantrag der Gemeindekommission wird mit grossem Mehr bei 

einigen Enthaltungen abgelehnt. 
 
Abstimmung 
Die Gemeindeversammlung stimmt über den Antrag der FDP zur Halbierung der Bus-
seneinnahmen ab. 
 
://: Der Antrag der FDP wird mit 28 zu 91 Stimmen abgelehnt. 
 
 
 

Schlussabstimmung 

://: Dem Budget 2017 mit einem Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von 
CHF 100‘723, sowie Nettoinvestitionen von CHF 4‘269‘700, wird einstimmig 
zugestimmt. 
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://: Die unveränderten Steuersätze und Gebühren werden einstimmig beschlos-
sen. 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 

48 
48.02 
 

 

Polizeiwesen 
Polizeiorgane 
 

 

 Revision Polizeireglement / Besprechung und Beschlussfas-
sung über die Totalrevision des Polizeireglements vom 
11.10.1993 (neu: Reglement über die öffentliche Ruhe und 
Ordnung) 
 
Traktandum 3 
 

 

 
Paul Svoboda begrüsst die Gemeindeversammlung und führt anhand einer Präsenta-
tion durch die Ausganglage für die Totalrevision.  
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Paul Svoboda legt die Resultate des Mitwirkungsverfahrens zusammen. 
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Paul Svoboda erklärt das Ordnungsbussenverfahren. 
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Paul Svoboda legt die wichtigsten Änderungen, neuen Bestimmungen und Präzisierun-
gen dar. 
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Empfehlung der Gemeindekommission 

Erich Wyss, Präsident der Gemeindekommission, fasst zusammen: Die Kommission sei 
durch den Gemeinderat ausführlich über das erneut traktandierte Polizeireglement orien-
tiert worden. Die Gemeindekommission stehe mehrheitlich hinter dem Reglement. Nach 
sehr detaillierter Diskussion über die einzelnen Paragraphen unterbreite die Gemeinde-
kommission der Gemeindeversammlung vier Änderungsanträge zur Vorlage:  
1. § 11, Abs. 1 ersatzlos zu streichen (6 Ja / 4 Nein / 3 Enthaltungen) 
2. § 24, Abs. 3, letzter Satz, ist mit den Worten „sowie Spiel- und Sportplätze“ zu ergän-

zen (12 Ja / 2 Nein) 
3. § 33, Abs. 1 ist wie folgt neu zu definieren: „In Wohngebieten ist das regelmässige 

Parkieren von [a) ... b) ...] nicht erlaubt.“ (8 Ja / 4 Nein / 2 Enthaltungen) 
4. § 41 ist ersatzlos zu streichen. (6 Ja / 4 Nein / 3 Enthaltungen) 
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Erich Wyss argumentiert, dass Paul Svoboda das Ordnungsbussenverfahren gut erklärt 
und die Vereinfachungen aufgezeigt habe. In Zusammenhang mit der Polizeikooperation 
sei es sinnvoll, wenn die Gemeinde Aesch dies auch einführe. 
Mit den beantragten Änderungen würde die Gemeindekommission der Versammlung mit 
9 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen empfehlen, der Totalrevision 
des Polizeireglements zuzustimmen.  
 
 
 

Wortmeldungen 

Marianne Hollinger erklärt, dass mit den Parteipräsidien abgemacht sei, dass zuerst 
allgemeine Aussagen gemacht würden. Anschliessend könnten die einzelnen Paragra-
phen besprochen werden.  
 
Cristian Manganiello, Präsident FDP, stellt in Frage was hier als Meisterstück von her-
vorragender Qualität präsentiert werde. Es sei unklar, ob sich die Welt in den letzten 15 
Jahren so stark verändert habe, wie das von Paul Svoboda dargestellt worden sei. Wei-
ter stelle die FDP das Mitwirkungsverfahren in Frage. Von den eigegebenen Anträgen 
seien lediglich redaktionelle Anpassungen vorgenommen worden. Insbesondere das 
Ordnungsbussenverfahren und die damit verbundene Argumentation werfe viele Fra-
gen auf. Das Stimmvolk habe sich mit der Initiative „Vo Schönebuech bis Suuber“ für 
die Einführung von Ordnungsbussen für Littering ausgesprochen und keineswegs für 
eine generelle Einführung.  
 
Christine Koch, Präsidentin SP, bedankt sich im Namen der SP bei der Arbeitsgruppe 
und Paul Svoboda für die grossartige Arbeit. Die erhaltene Synopse des Mitwirkungsbe-
richts sei sehr transparent. Die SP sei klar für ein Eintreten. Der Landrat habe mit gros-
ser Mehrheit und ohne grosse Diskussionen die Möglichkeit für das Ordnungsbussen-
verfahren in Gemeinden verabschiedet.  
 
Marianne Hollinger leitet die Diskussion über die einzelnen Paragraphen ein. 
 
Freddy Brodbeck erklärt zu § 24, Absatz 3, dass beim Parkplatz des Vita-Parcours 
vermehrt Drohnen und Flugzeuge gestartet und gelandet würden. Dies sei mindestens 
genauso gefährlich wie bei Spiel- und Sportplätzen.  
 
Paul Svoboda entgegnet, dass dieses Problem bisher nicht bekannt sei. Der Gemein-
derat dies jedoch entgegen nehme und abkläre. 
 
Marianne Hollinger erklärt, dass sich er Gemeinderat dem Antrag der Gemeindekom-
mission zu § 24, Absatz 3 anschliesse. 
 
Stephan Hohl, FDP, die FDP sei der Ansicht, dass für das Gewerbe im Gewerbegebiet 
ausreichende Möglichkeiten für das Parkieren von Fahrzeugen vorhanden sein müsse. 
Die FDP beantrage daher, dass § 33, Absatz 1 inklusive Litera a) wie folgt angepasst 
werde: „Ausserhalb von Wohngebieten ist das regelmässige Parkieren […].“ Litera b) 
sei vollständig zu streichen.  
 
Paul Svoboda erklärt, dass im Gewerbegebiet bereits entsprechende Parkplätze vor-
handen seien. Es gelte einen Wildwuchs zu vermeiden, weshalb der Paragraph wie vor-
gelegt notwendig sei. Paul Svoboda verweist auf Sabrina Häring, welche für das Park-
platzregime zuständig sei. 
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Sabrina Häring entgegnet, dass an unterschiedlichen Stellen bereits entsprechende 
Parkplätze geplant seien. 
 
Heidi Häring-Franz, Präsidentin CVP, erkundigt sich, was unter „regelmässig“ zu ver-
stehen sei.  
 
Paul Svoboda erklärt, dass jeder Abend oder das Parkieren des Wohnwagens über 
den Winter regelmässig bedeute.  
 
Marianne Hollinger ergänzt, dass in jedem Fall die Nachtparking-Gebühr zu bezahlen 
sei. 
 
Urs David, CVP, erkundigt sich ob die in § 41 definierte Freiheitsstrafe für die Ge-
meinde nicht kostenintensivere Auswirkungen habe, als eine erteilte Busse. 
 
Paul Svoboda erklärt, dass die Gemeinde den Strafantrag beim Kanton stelle und die-
ser dann die Kosten trage. 
 
Cristian Manganiello, Präsident FDP, erinnert, dass in Aesch zwar 61 % der Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger die Initiative „Vo Schönebuech bis Suuber“ angenommen 
hätten. Diese gelte jedoch nur für Littering. Die Aescherinnen und Aescher hätten sich 
mit dieser Abstimmung nicht für eine allgemeine Einführung des Ordnungsbussenver-
fahrens ausgesprochen. Man habe soeben über die Definition von „regelmässig“ disku-
tiert. Die tatsächliche Interpretation liege bei der Gemeindepolizei, was das Ordnungs-
bussenverfahren in Frage stelle. Die FDP stelle den Antrag, dass das Ordnungsbussen-
verfahren nur für Littering eingeführt werde. Die übrigen Verstösse gegen das Regle-
ment über die Ruhe und Ordnung seien mittels bisherigem Verfahren zu büssen. 
 
Paul Svoboda entgegnet, dass die Gemeindepolizei mit der Einführung des Ordnungs-
bussenverfahrens nicht mehr Bussen ausstellen werde. Es werde lediglich das Verfah-
ren vereinfacht und kostengünstiger. In der Polizeikooperation hätten bereits zwei Ge-
meinden das Ordnungsbussenverfahren eingeführt, ohne dass dies Auswirkungen auf 
die Busseneinnahmen gehabt hätte. Zwei weitere Gemeinden würden die Einführung 
planen. Der Birsstadt-Gedanke könne hier umgesetzt werden. 
 
Marianne Hollinger ergänzt, dass jede Gemeinde ihr eigenes Verfahren wählen könne. 
Hinzu komme, dass das Ordnungsbussenverfahren nur von der Gemeindepolizei, nicht 
jedoch von der Kantonspolizei, angewandt werden könne. 
 
Paul Nicolet, CVP, äussert Bedenken in Zusammenhang mit der für 2017 höher 
budgetierten Busseneinnahmen. Es könne der Eindruck entstehen, dass die Gemeinde-
polizei nun losziehe und vermehrt Bussen erteilen werde. 
 
Paul Svoboda erklärt, dass das Budget eine Zielgrösse sei und kein fixer Wert, den es 
zu erreichen gelte. Sollten die Busseneinahmen tiefer ausfallen, sei dies kein Problem. 
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Abstimmung 

Die Gemeindeversammlung stimmt über den Antrag der Gemeindekommission den § 
11 „Verbote“ ersatzlos zu streichen ab.  
 
://: Der Antrag wird mit grossem Mehr bei einzelne Ja Stimmen und Enthaltun-

gen abgelehnt. 
  
 

Abstimmung 

Die Gemeindeversammlung stimmt über die Ergänzung in §24 „Lärmverursachende 
Geräte, Verwendung bei Veranstaltungen“ Absatz 3 ab. 
 
://: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 

Abstimmung / Gegenüberstellung 

Der Antrag der Gemeindekommission zu § 33 „Regelmässiges Parkieren von Fahrzeu-
gen“ wird dem Antrag der FDP zu § 33 „Regelmässiges Parkieren von Fahrzeugen“ ge-
genübergestellt. 
 
://: Der Antrag der FDP wird angenommen. 
 
 

Abstimmung 

Die Gemeindeversammlung stimmt über den Antrag der FDP zu § 33 „Regelmässiges 
Parkieren von Fahrzeugen“ ab. 
 
://: Der Antrag der FDP wird mit 39 Ja zu 79 Nein Stimmen abgelehnt. 
 
 

Abstimmung 

Die Gemeindeversammlung stimmt über den Antrag der Gemeindekommission zum er-
satzlosen Streichen des § 41 „Ersatzfreiheitsstrafe“ ab. 
 
://: Der Antrag der Gemeindekommission wird mit grossem Mehr abgelehnt. 
 
 

Abstimmung 

Die Gemeindeversammlung stimmt über den Antrag der FDP ab, das Ordnungsbussen-
verfahren nur für Littering einzuführen. 
 
://: Der Antrag der FDP wird mit grossem Mehr abgelehnt. 
 
 
Schlussabstimmung 
 
://: Das Reglement über die Ruhe und Ordnung wird mit den oben genannten 

Änderungen mit grossem Mehr bei einigen Gegenstimmen angenommen. 
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03.03.00 
 

 

Zonenplanung Siedlung 
 

 

 QP Spitzenrain / Besprechung und Beschlussfassung über 
den Quartierplan Spitzenrain bestehend aus: 
a) Quartierplan 
b) Quartierplanreglement 
c) Kompetenzerteilung an den Gemeinderat zum Abschluss 
der notwendigen Verträge 
 
Traktandum 4 
 

 

 
Eveline Sprecher freut sich, der Gemeindeversammlung, den Quartierplan Spitzenrain 
vorzustellen. 
 
Eveline Sprecher legt die Vorzüge des Areals für einen Quartierplan dar. Die Lage 
eigne sich gut für eine Entwicklung nach innen. Die A 18 befinde sich in der Nähe, 
ebenso sei die Tramhaltestelle Herrenweg in unmittelbarer Gehdistanz. Zwei Schulhäu-
ser sowie das Gartenbad seien zu Fuss gut erreichbar. Der Quartierplan lasse sich in 
Etappen realisieren, da Burkhardt und Partner nur einen Teil der Fläche gekauft hätten. 
Die übrigen Parzellen würden sich am Quartierplan beteiligen, würden jedoch zu einem 
späteren Zeitpunkt umgesetzt. Eine bestehende Studie zeige, dass unterschiedliche 
Strukturen in einem Quartierplan beliebt seien und die Anwohnerinnen und Anwohner 
am längsten wohnen blieben. Beim Spitzenrain sei daher auf eine gute Durchmischung 
von Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern geachtet worden. Die Freiflächen sol-
len begrünt werden. Spielbereiche und Aufenthaltsplätze eingerichtet werden. Gesamt-
haft sollen maximal 39 % privat genutzt werden. Die Erschliessung der Tiefgarage des 
Areals erfolge über die Hauptstrasse. Dieser Wunsch sei aus der Mitwirkung mittels Un-
terschriftensammlung hervorgegangen und sei Dank einer Spezialgenehmigung mit 
dem Kanton umsetzbar. Die Besucherparkplätze würden oberirdisch angebracht und 
von der St. Jakobstrasse her angefahren werden.  
 
 

Empfehlung der Gemeindekommission 

Erich Wyss, Präsident der Gemeindekommission, erklärt, die Gemeindekommission 
habe den Quartierplan „Spitzenrain“, bestehend aus Quartierplan, Quartierplanreglement 
und Kompetenzerteilung an den Gemeinderat zum Abschluss der notwendigen Verträge 
einstimmig zugestimmt und empfehle dieses Traktandum der Gemeindeversammlung 
zur Annahme. 
 
 

Wortmeldungen 

Peter Augsburger äussert sich zustimmend zum Quartierplan. Er bittet den Gemeinde-
rat, die Regelung zu den Nutzungsausschöpfungen auf dem gesamten Gemeindeban-
ner voranzutreiben. Man müsse dem Kanton zuvor kommen, nicht dass dieser die Höhe 
der Abgabe definiere und der kleine Bürger am Ende zur Kasse gebeten werde. 
 
Urs Küng ist der Ansicht, dass sich Quartierplan an einer guten Lage befinde. Vor eini-
ger Zeit habe er mit Sabrina Häring die Möglichkeit für eine Insel in der Strassenmitte 
auf der Höhe des Spitzenrainwegleins diskutiert. Sabrina Häring habe ihn formiert, dass 
dies sehr teuer sei. Mit dem neuen Quartierplan und den damit verbundenen Abgaben 
wäre die Insel wohl fast finanziert. 
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Abstimmung 

://: Dem Quartierplan Spitzenrain bestehend aus Quartierplan, Quartierplan-
reglement und der Kompetenzerteilung an den Gemeinderat zum Ab-
schluss der notwendigen Verträge wird mit grossem Mehr bei wenigen 
Enthaltungen zugestimmt. 
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29.02.02.02 
 

 

Feuerwehrrat 
 

 

 Feuerwehr-Zweckverband Klus / Besprechung und Be-
schlussfassung über den Beitritt der Gemeinde Grellingen 
zum Feuerwehr-Zweckverband Klus bestehend aus  
a) Beitritt Gemeinde Grellingen  
b) Statuten des Feuerwehr-Zweckverbandes Klus vom 
16.08.2016  
c) Reglement über die Feuerwehrersatzabgabe Aesch 
 
Traktandum 5 
 

 

 
Paul Svoboda freut sich, den Beitritt der Gemeinde Grellingen zum Feuerwehr-Zweck-
verband Klus vorzustellen. Vom Gemeinderat habe er die Vorgabe erhalten, dass der 
Betrieb nicht teurer werden dürfe. Paul Svoboda fasst die Grundlagen für den Beitritt 
der Gemeinde Grellingen zusammen. 
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Empfehlung der Gemeindekommission 

Erich Wyss erklärt, die Gemeindekommission empfehle der Gemeindeversammlung 
mit 12 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung dem Beitritt der Gemeinde Grellingen zum Feuer-
wehr-Zweckverband Klus, den entsprechenden Statuten und dem Reglement über die 
Feuerwehrersatzabgabe Aesch zuzustimmen. 
 
 
 

Wortmeldungen 

Keine 
 
 

Abstimmung 

://: Der Beitritt der Gemeinde Grellingen zum Feuerwehr-Zweckverband Klus 
bestehend aus dem Beitritt der Gemeinde Grellingen, den Statuten des 
Feuerwehrzweckverbandes Klus vom 16.08.2016 sowie dem Reglement 
über die Feuerwehrersatzabgabe wird einstimmig angenommen. 
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17.03 

 
 

Feste 

 
 

 Projekt Schwingfest im Jahr 2022 
 

 

 
Marianne Hollinger informiert die Gemeindeversammlung über den aktuellen Stand 
des Eidgenössischen Schwingfests in Aesch. Das letzte Mal sei das Eidgenössische 
Schwingfest 1977 in Basel durchgeführt worden. Der Kanton Baselland sei noch nie 
Gastgeber gewesen. Im Jahr 2022 seien die beiden Kanton Basel-Landschaft und Ba-
sel-Stadt für die Durchführung vorgesehen. Bereits im Jahr 2014 hätten sich die beiden 
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Schwingverbände geeinigt, dass das Fest vorzugsweise im Kanton Basel-Landschaft 
durchgeführt werden solle. Daraufhin sei im gesamten Kanton nach möglichen Standor-
ten gesucht worden. Aesch habe sich als einziger möglicher Ort mit einer ausreichend 
grossen ebenen Fläche erwiesen, die sowohl vom Individualverkehr als auch dem öf-
fentlichen Verkehr gut erschlossen werden könne. Folglich habe der Schwingverband 
im Mai 2016 das Gespräch mit den betroffenen Landwirten gesucht eine Machbarkeits-
studie in Auftrag gegeben. Die Landwirte hätten bereits zu diesem Zeitpunkt bekannt 
gegeben, dass sie die Durchführung des Festes am Standort Aesch ablehnten. Die 
Machbarkeitsstudie liege nun vor und besage, dass das Fest machbar sei in Aesch. 
Machbar bedeute, dass die Grösse passe und der Verkehr zu bewältigen sei. Die Land-
wirte hätten sich nach wie vor ablehnend geäussert. Nun habe sich der Schwingver-
band an der Generalversammlung von letzter Woche das weitere Vorgehen beschlos-
sen. Zum einen habe der Schwingverband beschlossen, dass alles daran gesetzt 
werde, im Kanton Basel-Landschaft oder Basel-Stadt das Eidgenössische Schwingfest 
durchzuführen. Zum anderen solle die Durchführung in Basel-Stadt mit dem Zentrum 
St. Jakob-Park genauso detailliert geprüft werden. Sollte eine Durchführung in Basel-
Stadt nicht möglich sein, solle der Standort Aesch erneut thematisiert werden. Es wür-
den noch einmal Gespräche mit den Landwirten geführt, um eine einvernehmliche Lö-
sung zu finden. Dem Schwingverband sei bewusst, dass es Eingeständnisse benötige 
und gegebenenfalls die Grösse redimensioniert werden müsse. Sollte Basel-Stadt je-
doch möglich sein, solle das Fest dort ausgetragen werden. Am 15. Dezember sollen 
die ersten Resultate zur Machbarkeitsstudie für den Standort St. Jakob-Park vorliegen. 
Der eidgenössische Schwingverband müsse im ersten Quartal 2017 eine Entscheidung 
über die Durchführung in Basel-Stadt oder Basel-Landschaft haben. Falls keine der bei-
den Kantone in Frage komme, hätten bereits andere Kantone ihr Interesse angemeldet. 
Am Ende liege die Entscheidung über die Durchführung in Aesch bei den Pächtern. Der 
Gemeinderat habe keine Entscheidbefugnisse und habe diesbezüglich auch keinen Be-
schluss gefasst. Man wisse, dass es im Gemeinderat klare Befürworter und klare Geg-
ner gebe. Der Gemeinderat respektiere diese unterschiedlichen Haltungen, auch wenn 
Paul Svoboda in seinem heutigen Leserbrief anders darlege. Sollte das Fest weder in 
der Stadt noch hier in Aesch stattfinden, seien die beiden Kantone in 45 Jahren, im 
Jahre 2061, wieder an der Reihe. Dem Gemeinderat sei es für die heutige Gemeinde-
versammlung ein Anliegen gewesen, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger neutral 
über das Thema zu informieren.  
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26.02.04 
 

 

Gemeindeversammlung / Anfragen 
 

 

 Verschiedenes und Fragestunde 
 
Traktandum 6 
 

 

 
Marianne Hollinger eröffnet das Traktandum „Verschiedenes/Fragestunde“  
 
Christine Koch, Präsidentin SP, bittet um Beantwortung der vorab schriftlich eingereich-
ten Frage. 
 
Andreas Spindler, fasst die Fragen zusammen. Christine Koch habe sich erkundigt, 
welche Auswirkungen die Unternehmenssteuerreform III auf die auf Gemeinde Aesch 
habe und ob der Gemeinderat gedenke Leistungen abzubauen. Der Gemeinderat habe 
anhand der Tabellen des Kantons ausgerechnet, wie hoch die geschätzten Ausfälle in 
den Jahren 2019, 2020, 2021. Für den ganzen Kanton betrage dies in einer ersten Phase 
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maximal CHF 15 Mio. In den Jahren 2022, 2023 und 2024 steige dies kantonal auf CHF 
28 und 30 Mio. Für Aesch würde dies im schlimmsten Fall CHF 105 pro Einwohner be-
deuten. In einer ersten Phase würde man von rund CHF 500‘0000 und in einer zweite 
Phase von rund CHF 1 Mio. ausgehen. Der Kanton deklariere diese Berechnungen klar 
als Worst-Case Szenario, da kein Wirtschaftswachstum berücksichtigt sei. Würde man 
den gesamten Betrachtungshorizont ein Wirtschaftswachstum von 1.5 bis 2 % berück-
sichtigen, würden sich diese Zahlen nach unten korrigieren. In Aesch seien für die Jahre 
2020 und 2021 je ca. hundert neue Wohneinheiten geplant. Damit würden mehr Steuer-
einnahmen von ca. CHF 500‘000 generiert. Gleichzeitig sehe der Finanzplan bei den 
juristischen Personen für das Jahr 2018 kein Wachstum, für das Jahr 2019 CHF 50‘000, 
im Jahr 2020 wiederum kein Wachstum und für das Jahr 2021 ein Wachstum von CHF 
50‘000 vor. Die Unternehmenssteuerreform III sei wichtig für die wirtschaftliche Entwick-
lung der Schweiz und des Kantons Basel-Landschaft. Die detaillierten Konsequenzen 
seien nicht definierbar, da nicht alle Faktoren abschliessend vorhergesehen werden 
könnten. Die Gemeinde Aesch hoffe, dass durch mehr Wohneinheiten mehr Einnahmen 
generiert würden, die den Ausfall aufwiegen würden. Für den Gemeinderat sei klar, dass 
kein Leistungsabbau vorgesehen sei. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schluss der Versammlung: 22:30 Uhr 
 

 
Für die Richtigkeit: 

 
NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG AESCH 

 
 Präsidentin Leiterin a. I. Zentrale Dienste 
 
 
 
 
 Marianne Hollinger  Sandra Tessarini 
 
 


